
An die Juristen der Welt
Manifest des V. Internationalen Juristenkongresses

Wir demokratischen Juristen aus der Mehrzahl aller Länder der Welt, die wir auf unserem V. Kon
greß in Berlin vom 5. bis 9. September 1951 versammelt sind, sind uns bewußt, daß alle ehrlichen 
Menschen der ganzen Welt in der klaren Erkenntnis über die wachsende Gefahr eines neuen Krieges 
ihre Mitarbeit in der großen Weltbewegung der Friedenskämpfer verstärkt haben. Daher richten wir 
diesen Appell an die Juristen aller Länder, sich sofort den Reihen der aktiven Friedenskämpfer an
zuschließen.

Wir billigen und befolgen alle Beschlüsse des II. Weltfriedenskongresses und des Weltfriedensrates.
Mit seinem historischen Appell zur Unterzeichnung eines Friedenspaktes zeigt der Weltfriedensrat 

der ganzen Menschheit den Weg, den sie einschlagen muß, um den Frieden zu festigen.
Dieser Appell stimmt vollkommen mit der Charta der Vereinten Nationen überein, die es ihren Mit

gliedern zur Pflicht macht, ihre Differenzen auf friedlichem Wege zu lösen und davon Abstand zu 
nehmen, sich in ihren internationalen Beziehungen der Drohung oder Anwendung von Gewalt zu 
bedienen.

Wir demokratischen Juristen aus den verschiedensten Ländern unterzeichnen diesen Appell und 
fordern die Juristen der Welt auf, ihn ebenfalls zu unterzeichnen. Wir erklären den Juristen aller Welt:

Indem sie ihre Unterschrift denjenigen der Hunderte von Millionen Männern und Frauen anderer 
Berufe hinzufügen, können sie die Vertreter der fünf Großmächte zwingen, den Friedenspakt zu 
unterzeichnen und so der Menschheit die Schrecken und Zerstörungen eines neuen Krieges ersparen.

Das Recht im Dienste des Friedens
Ein erster Bericht über den V. Kongreß der Internationalen Vereinigung Demokratischer Juristen in Berlin

Von Hilde B e n j a m i n ,  Vizepräsident des Obersten Gerichts, und Hilde N e u m a n n ,  Magistratsdirektor

Für die Beratungen und Veranstaltungen des V. Kon
gresses der Internationalen Vereinigung Demokra
tischer Juristen in Berlin, der unter der Losung „Das 
Recht im Dienste des Friedens“ durchgeführt wurde, 
waren ursprünglich nur die Tage vom 5. bis zum 8. Sep
tember 1951 vorgesehen. Der Kongreß mußte aber 
wegen der Fülle des zur Behandlung stehenden Stoffes 
und der langen Reihe der Diskussionsredner um einen 
Tag verlängert werden. Als dieser bedeutende Kongreß 
am 9. September nachts um 24 Uhr sein Ende fand und 
zum, Abschluß gemeinsam von allen Delegierten das 
Weltjugendlied gesungen wurde, kam noch einmal zum 
Ausdruck, was den ganzen Kongreß charakterisiert 
hatte, und was der Präsident der Internationalen Ver
einigung Demokratischer Juristen, D. N. P r i 11, schon 
in den ersten Sätzen seiner Begrüßungsansprache aus
gesprochen hatte, daß dieser Kongreß noch in der be
geisternden Atmosphäre des Friedens stattfand, die die 
Weltfestspiele der Jugend und Studenten kennzeichnete.

Über 130 Delegierte aus 31 Ländern nahmen am 
V. Kongreß der Internationalen Vereinigung Demokra
tischer Juristen teil, wobei die gesamtdeutsche Dele
gation aus Vertretern Ost- und Westdeutschlands be
stand. Diese Versammlung bedeutete nicht nur ein 
äußerliches Zusammentreffen demokratischer Juristen 
der ganzen Welt, die sämtlich in den von ihnen ver
tretenen Ländern hervorragende Stellungen einnehmen 
und die gründliche und gut vorbereitete Diskussions
reden vortrugen, sondern in diesen fünf Tagen 
wuchsen die Teilnehmer zu einer festen Gemeinschaft 
von Kämpfern für den Frieden zusammen. Die Be
deutung des Kongresses kennzeichnet die Teilnahme 
hervorragender Juristen der Sowjetunion, die durch 
eine Delegation von sechs Teilnehmern vertreten war, 
an deren Spitze der Vizepräsident des Obersten Ge
richts der Sowjetunion, Z a j d i n ,  und der sowjetische 
Hauptankläger im Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß 
und jetzige Generalstaatsanwalt der Ukraine, Ru
d e n k o ,  standen. Die chinesische Delegation wurde

von dem uns schon durch seinen Besuch während des 
Monats der deutsch-chinesischen Freundschaft zum 
Freund gewordenen Präsidenten des Volksgerichtshofs 
in Peking, S e h e n  D j ü n - j u ,  geführt. Neben den 
Juristen der Länder der Volksdemokratie waren die 
Juristen fast aller kapitalistischen Länder, so von Finn
land und Dänemark über England, Holland, Belgien, 
Frankreich, Italien bis Australien vertreten, und die 
Vertreter der USA saßen neben den Vertretern der um 
ihre Freiheit kämpfenden kolonialen und halbkolonialen 
Länder.

Den Vorsitz des Kongresses führte der Präsident der 
Internationalen Vereinigung Demokratischer Juristen, 
der hervorragende englische Jurist, D. N. P r i 11, uns 
Deutschen in unvergeßlicher Erinnerung als Präsident 
jenes internationalen Gerichtshofes, der im Herbst des 
Jahres 1933 die wahren Hintergründe des Reichstags
brandprozesses enthüllte.

Im Mittelpunkt des Kongresses standen zwei Haupt
themen: „Die Rolle der demokratischen Juristen in der 
jetzigen Etappe des Kampfes für den Frieden“ und 
„Der Kampf für die Verteidigung der Menschen- und 
Bürgerrechte gegen die Wiedergeburt des Faschismus“. 
Im Rahmen dieser großen Thematik ergaben sich eine 
Reihe von Unterthemen: Das Verbot der Propaganda 
für einen neuen Krieg, der Begriff der Aggression, Ent
larvung und Verurteilung der Kriegsverbrecher, Inne
haltung der Charta der Vereinten Nationen und der 
Abkommen von Jalta und Potsdam, die Verurteilung 
der Diskriminierung von Friedenskämpfern, Anders
rassigen und Andersfarbigen, die Gewährleistung des 
Rechts auf Verteidigung und die Unabhängigkeit der 
Richter.

Sowohl die Ausführungen der Diskussionsredner wie 
auch die Denkschriften, die die einzelnen Sektionen 
dem Kongreß zur Vertiefung der entsprechenden The
men vorgelegt hatten, enthalten ein Material, an dem
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